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die Erhöhung der mit der Mehrerzeugung wachsenden Betriebsaus-lage. Es stand daher zu befürchten, daß aus diesem Grunde eineganze Anzahl von Brennereibesitzern auf die Erwerbung von Durch-schntttsbrand verzichten würden, auch wenn ihnen die zur Verfügungstehenden Rohstoffe sachlich die Möglichkeit dazu gegeben hätten. Dermit der ganzen Maßnahme beabsichtigte Zweck einer möglichst vollenAusnutzung des Durchschnittsbrandes wäre nicht erreicht worden. TieSpiritus-Zentrale hat daher eingegriffen und für die ihr angeschlossenenBrennereien die aus der Uebernahme von Durchschnittsbrand ent¬stehenden Kosten übernommen *).Die Bekanntmachung vom 20. Januar 1916 (RGBl. S. 51)brachte eine weitere Neuregelung. Bisher waren bei der Ueber-tragung des Durchschnittsbrandes Norddeutschland und Süddeutschlandals zwei getrennte Gebiete behandelt worden mit der Folge, daßdie Uebertragung nur unter Brennereien zulässig war, die in dem¬selben Gebiete lagen. Diese Sonderung war vorgesehen, damit dennorddeutschen Brennereien kein erschwerender Wettbewerb durch dieBrennereien der Sonderrechtsstaaten erwüchse, deren Durchschnitls-brand wegen des damit fast durchweg verbundenen Kontingents be¬gehrenswerter war. Diese Gebietsschranken wurden nunmehrbeseitigt. Die Beschaffung ausreichender Mengen von Rohstoffen zuBrennzwecken war in Süddeutschland besonders schwierig geworden.Die hierdurch in Frage gestellte Verwertung des Durchschnittsbrandeskonnte daher nur auf dem Wege gefördert werden, daß die Ab¬stoßung nicht verwertbaren süddeutschen Durchschnittsblandes nachNorddeutschland ermöglicht wurde. Doch wurde Vorsorge getroffen,daß die Brennereien des südlichen Gebiets aus der Uebertragungnach dem nördlichen Gebiete keine größeren Vorteile ziehen konntenals die Brennereien des nördlichen Gebiets.

2» Die Bereitstellung von Rohstoffen für die Branntwein¬
erzeugung

Schon früh hatte es sich gezeigt, daß das im Frieden bewährteMittel, durch die Bemessung des Durchschnittsbrandes die Brannt¬weinerzeugung dem Bedürfe anzupassen, im Kriege versagte und ver-

0 Die Spiritus Zentrale selber bielt sich dadurch schadlos, daß sie diePreise für abgelieferten Branntwein erhöhte. Durch die Bekannnnachungüber weitere Regelung des Branutweinverkebrs vom 16. Dezember 1R5(RGBl. S. 82U) wurde ibr dazu die rechtliche Unterlage gegeben. Vgl.Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges 8. Nach¬trag S. 70.
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